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Erwägungen

E. 3
Mit Eingabe vom 27. Juli 2022 verzichtete der Gemeinderat X. ebenfalls auf eine
Stellungnahme.
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E. 4
Mit Schreiben vom 28. November 2022 reichte der Beistand der Beschwer- deführerin u.a.
einen neuen Mietvertrag ein.

E. 5
Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als begründet und ist gut- zuheissen. Der
Entscheid der Beschwerdestelle SPG vom 21. Juni 2022 und Ziffer 10 a des Beschlusses
des Gemeinderats X. vom 21. Juni 2021 sind aufzuheben.

- 10 - III. 1. Die Beschwerdeführerin obsiegt vollständig. Den Vorinstanzen sind keine
schwerwiegenden Verfahrensfehler oder Willkür anzulasten, weshalb die Verfahrenskosten
zu Lasten des Staates gehen (§ 31 Abs. 2 VRPG). 2. Das Gesuch der Beschwerdeführerin
um unentgeltliche Rechtspflege wird bei diesem Verfahrensausgang gegenstandslos. 3.
Eine Parteientschädigung fällt mangels anwaltlicher Vertretung ausser Be- tracht (§ 29
VRPG). Das Verwaltungsgericht erkennt: 1. In Gutheissung der Beschwerde werden der
Entscheid der Beschwerde- stelle SPG vom 21. Juni 2022 und Ziffer 10 a des Beschlusses
des Ge- meinderats X. vom 21. Juni 2021 aufgehoben. 2. Die verwaltungsgerichtlichen
Verfahrenskosten gehen zu Lasten des Kantons. 3. Es werden keine Parteikosten ersetzt.
Zustellung an: die Beschwerdeführerin den Gemeinderat X. das Departement Gesundheit
und Soziales, Kantonaler Sozialdienst, Beschwerdestelle SPG Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten Dieser Entscheid kann wegen Verletzung von
Bundesrecht, Völkerrecht, kantonalen verfassungsmässigen Rechten sowie interkantonalem
Recht innert 30 Tagen seit der Zustellung mit Beschwerde in öffentlich-recht- lichen
Angelegenheiten beim Schweizerischen Bundesgericht, Schweizerhofquai, 6004 Luzern,
angefochten werden. Die Frist steht still

- 11 - vom 7. Tag vor bis und mit 7. Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August
und vom 18. Dezember bis und mit 2. Januar. Die unterzeich- nete Beschwerde muss das
Begehren, wie der Entscheid zu ändern sei, sowie in gedrängter Form die Begründung,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, mit Angabe der Beweismittel enthalten. Der
angefochtene Entscheid und als Beweismittel angerufene Urkunden sind beizulegen (Art.
82 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [Bundesgerichts- gesetz, BGG; SR
173.110] vom 17. Juni 2005). Aarau, 1. Dezember 2022 Verwaltungsgericht des Kantons
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